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I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich des Bebauiingsplanes 


ist durch entsprechende Signatur eideutig fest- 


gesetzt. 


Der Plan erfaßt das Gebiet südlich der Bäuming- 


hausstraße in einer Tiefe von Ca. 60 m zwischen 


"Kleine Hammerstraße" und der Straße "Vosselerweg" 


und östlich der "Kleine Hammerstraße" von der 


Bäuminghausstraße bis zum Hause Kleine Hammer- 


straße Nr. 46 in einer Tiefe von Ca. 80 m. Außer-


dem sind in den Geltungsbereich einbezogen die 


Grundstücke nördlich der Bäuminghausstraße zwischen 


der Großenbruchstraße und dem Hause Bäuminghaus- 


straße Nr. 126 bis zur Straße "Kämmereihude". 


11. Städtebauliche Situation und Planinhalt 


Im Rahmen der Entwicklungsplanung für die Nord- 


stadt und der Umlandplanung für die "Integrierte 


Gesamthochschule" (I.G.H.) sollen in räumlicher 


Beziehung zum bestehenden Grüngebiet nördlich 


der Bamlerstraße und zum vorhandenen und ge- 
-
planten öffentlichen Nahverkehr in der Glad- 


beclcer Straße Wohnungen gebaut werden. 


Der Sinn des vorliegend- Bebauungsplanes ist 


die Ausweisung entsprechender Wohnbauflächen für 


den Neubau und die Erneuerung bestehender Be- 


bauung. Dabei sind für das Hintergelände der 


"Kleine Hammerstraße" Erschließungsanlagen für 


den Fußgänger und Fahrverkehr geplant. 


Auf dem Grundstück Bkiuminghausstraße/Großenbruch-

straße/Kämmereihude ist die Errichtung eines 

Studentenheimes mit Ca. 200 Plätzen beabsichtigt. 



111. Zahlenwerte 


Bebauung = 2 bis 8 Geschosse 
Wohnungsbestand: Ca. "00 WE 


Neub ebauung : ca. 120 WE 

1 Studentenwohnheim mit Ca. 200 Plätzen 

Stellplät~s sind in ausreichender Anzahl als 


Garagen und in offener Aufstellung auf den 


Privatgrundstücken und im öffentlichen Straßen- 


raum ausgewiesen bzw. unterzubringen. 


I V .  Kosten 

Für die Durchführung der vorgesehenen städte- 


baulichen Maßnahmen entstehen der Stadt voraus- 


sichtlich folgende überschläglich ermittelte 


Kosten: 


Bodenordnung : 

Tiefbau (Straße): 

(Entwässerung) 2 25.000, -- " 

415.000,-- DX 

Aus dem Grunderwerb erhäl* 


dia Stadt an Erschließungs- 


beiträgen zurück ca. 50.000,-- DM 


Für den Erwerb des Grund- 


stücks für das Studenten- 


wohnheim entstehen der Stadt 


Essen bis zur Übernahme des 


Grundstüclrs durch den zu-


künftigen Bauträger Kosten 


(Grunderwerb und Gebäude- 


entschädigung) von Ca. 800.000,-- DM 




V. 	 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 


Bodennrdnende Maßnahmen werden notwendig. 


VX. 	 Aufhebung rechtsverbindlicher Bauleitplane 


Mit dem Inkrafttreten des 0.g. Bebauungs-


planes gelten die früher getroffenen Fest- 


setzungen als auf gehoben. 


Insbesondere treten außer Kraft die Auswei- 


sungen der 


"Ordnungsbehördlichen Verordnung 

über die Abstufung und Regelung 

der Bebauung (Baustuf cnordnung ) 

und die Vorgartengestaltung an 

, Hauptverkehrsstraßeh für das Ge- 

biet der: Stadt Esse@". -

soweit diese den Geltungsbereich des o. g. Be- 

bauungsplanes betreffen. 
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Die Genehmigung des Bebauungsplanes sowie Ort und 
Zeit der Auslegung des planes und der Begründung sind 
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